Forderrichtlinie Okologischer/Biologischer Landbau

Richtlinie
des Sachsischen Staatsministeriums
fir Umwelt und Landwirtschaft
zur Férderung des Okologischen/Biologischen Landbaus im Freistaat Sachsen
(Férderrichtlinie Okologischer/Biologischer Landbau — FRL OBL/2023)

Vom 4. Oktober 2022

I
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1. Der Freistaat Sachsen gewahrt auf der Grundlage des jeweils geltenden GAP-Strategieplans der
Bundesrepublik Deutschland und des Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der
Agrarstruktur und des Kistenschutzes®, in den jeweils geltenden Fassungen, in der Férderperiode 2023—
2027 nach MaBgabe dieser Forderrichtlinie sowie unter Beachtung der in der Anlage aufgezéhlten
Rechtsgrundlagen Zahlungen flr die Einfihrung oder Beibehaltung 6kologischer Anbauverfahren.

Diese sollen einen Beitrag zur Einddmmung und Umkehr des Verlusts an Biodiversitat, Verbesserung der
Okosystemleistungen und Erhaltung von Lebensraumen und Landschaften leisten.

Zweck der Férderung ist eine besonders nachhaltige Bewirtschaftung der Anbauflachen durch Einflihrung
und Beibehaltung 6kologischer Anbauverfahren. Ziel ist die Verbesserung der natirlichen
Produktionsgrundlagen, die mit einer Schonung der Umwelt, der Erhaltung der natirlichen Lebensrdume
und Ressourcen wie Wasser, Boden und Luft einhergeht. Durch die 6kologische Bewirtschaftung von
Ackerland-, Dauergrinland- und Dauerkulturflachen wird der Nahrstoffeintrag in Gewéasser verringert, die
biologische Vielfalt geférdert und durch die Kohlenstoffspeicherung ein Beitrag zur Einddmmung des
Klimawandels geleistet. Gleichzeitig soll die Art und Weise verbessert werden, wie die Landwirtschaft
gesellschaftlichen Erwartungen in den Bereichen Erndhrung und Gesundheit, einschlieBlich in Bezug auf
hochwertige, sichere und nahrhafte Lebensmittel, die auf nachhaltige Weise erzeugt werden, gerecht wird.

2. Ein Anspruch der Beglinstigten auf Gewéahrung der Zuwendung besteht nicht.
3. Das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) gilt geman Artikel 65 Absatz 2 der Verordnung

(EU) 2021/2116 ebenso flr die flachenbezogenen Interventionen nach Titel Il Kapitel IV der Verordnung
(EU) 2021/2115 und damit auch far Umwelt-, Klima- und andere Bewirtschaftungsverpflichtungen.

Die Bestimmungen und Anforderungen des InVeKoS ergeben sich aus den Artikeln 65 ff. der Verordnung
(EU) 2021/2116 in Verbindung mit der delegierten Verordnung (EU) 2022/1172 und der
Durchfuhrungsverordnung (EU) 2022/1173. Des Weiteren finden das GAP-Integriertes Verwaltungs- und
Kontrollsystem-Gesetz ( GAPInVeKoSG) und die GAPInVeKoS-Verordnung (GAPInVeKoSV) fiir Antrage
auf Gewahrung der in dieser Forderrichtlinie geregelten Férderung entsprechende Anwendung.

L.
Férderung

1. Gegenstand der Férderung
Gegenstand der Forderung ist die Einflihrung oder Beibehaltung eines dkologischen Anbauverfahrens nach
dem jeweils geltenden GAP-Strategieplan fir die Bundesrepublik Deutschland in der Férderperiode 2023—
2027 in Verbindung mit der Verordnung (EU) 2018/848 und den zugehdérigen Durchfihrungsregelungen in
der jeweils geltenden Fassung.

Folgende MaBnahmen sind im Sinne dieser Forderrichtlinie férderfahig:
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Kiirzel MaBnahme

OBL E 1AL Einfilhrung des Okologischen/Biologischen Landbaus — Ackerflachen

OBL E 2GL Einfilhrung des Okologischen/Biologischen Landbaus — Griinlandflachen

OBLE 3G Einflihrung des Okologischen/Biologischen Landbaus — Gemiiseanbauflachen

OBL E 4DK Einfiihrung des Okologischen/Biologischen Landbaus — Dauer- und
Baumschulkulturen

OBL B 1AL Beibehaltung des Okologischen/Biologischen Landbaus — Ackerflachen

OBL B 2GL Beibehaltung des Okologischen/Biologischen Landbaus — Griinlandflachen

OBL B 3G Beibehaltung des Okologischen/Biologischen Landbaus — Gemiiseanbauflachen

OBL B 4DK Beibehaltung des Okologischen/Biologischen Landbaus — Dauer- und
Baumschulkulturen

2. Beglinstigte

Begiinstigte im Sinne dieser Férderrichtlinie sind natirliche oder juristische Personen oder Vereinigungen
natdrlicher oder juristischer Personen unabhéngig von der Rechtsform, die eine landwirtschaftliche Tatigkeit
im Sinne von § 3 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung ( GAPDZV) ausiiben und den Betrieb selbst
bewirtschaften.

3. Fordervoraussetzungen und Forderverpflichtungen

Die nachfolgend aufgeflihrten Férdervoraussetzungen und -verpflichtungen sind in allen Jahren des
Verpflichtungszeitraumes gemanB Nummer 5.2 dieser Forderrichtlinie einzuhalten.
3.1 Fordervoraussetzungen

a) Die Teilnahme am Oko-Kontrollverfahren nach Verordnung (EU) 2018/848 erfolgt wihrend des
gesamten Verpflichtungszeitraumes. Der Nachweis erfolgt auf Grundlage des Zertifikates geman
Artikel 35 Absatz 1 Verordnung (EU) 2018/848 oder des unterzeichneten Kontrollvertrages bei
Betrieben, die erstmalig am Kontrollverfahren nach der Verordnung (EU) 2018/848 teilnehmen und fir
die noch kein Zertifikat ausgestellt wurde.

b) Die Mindestschlaggré3e der geférderten Bruttoschldge betrégt 0,1000 Hektar.

c) Die zur Férderung nach dieser Férderrichtlinie beantragten Flachen missen im Gebiet des Freistaates
Sachsen liegen und in einem Feldblock des fiir Sachsen geltenden Landwirtschaftlichen
Flacheninformationssystems (LPIS) liegen.

d) Die Férderung erfolgt nur flir die der MaBnahme entsprechenden zuldssigen Bodennutzungskategorie.
3.2 Foérderverpflichtungen

Die Beglinstigten haben folgende Férderverpflichtungen fir die Dauer des Verpflichtungszeitraums

einzuhalten:

a) Betreiben von 6kologischen Anbauverfahren nach den Vorschriften der Verordnung (EU) 2018/848 im
gesamten Betrieb; ausgenommen sind die Bereiche der 6kologischen Aquakultur und die ékologische
Bienenhaltung,

b) jahrliche Vorlage des Okokontrollblattes bei der Bewilligungsbehérde fiir das aktuelle Verpflichtungsjahr
bis 31. Januar des Folgejahres und

c) Flhrung schlagbezogener Angaben in digitaler Form und Bereitstellung dieser fiir Kontrollen; die
Mindestanforderungen zur Dokumentation der Bewirtschaftung sind unter https:/www.Isng.de/oebl2023
verdffentlicht.

4, Art und Umfang, Héhe der Zuwendung
41 Art und Umfang der Zuwendung

Zuwendungsart: Projektférderung
Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung
Form der Zuwendung: Zuschuss

4.2 Hohe der Zuwendung je MaBnahme
Die Héhe der Zuwendung je MaBnahme bei der Einfiihrung und der Beibehaltung des
6kologischen/biologischen Landbaus wird durch das Staatsministerium fir Umwelt und Landwirtschaft
6ffentlich bekannt gemacht unter https://www.Isng.de/oebl2023.

Die erhbhte Zuwendung bei der Einflhrung des ékologischen/biologischen Landbaus wird fir die Zeit der
Umstellung auf 6kologischen/biologischen Landbau fir maximal zwei Jahre gewahrt.
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Die erhdhte Zuwendung kann auch Betrieben gewéahrt werden, die bereits antragstellende Person nach dieser
Forderrichtlinie sind und einen Fldchenzugang innerhalb eines Verpflichtungsjahres von mehr als 50 Prozent
landwirtschaftlich genutzter Flachen haben, die noch nicht auf 6kologischen Landbau umgestellt sind und auch nicht
Teil eines nach der Verordnung (EU) 2018/848 kontrollierten und zertifizierten Betriebes waren.

Fir den zuséatzlichen Arbeitszeitbedarf fir die Betriebsfihrung, beschrénkt auf die Bereiche
Aufzeichnungen, Antragswesen, Information und Weiterbildung, zur Erfillung der Vorgaben aus der
Verordnung (EU) Nr. 2018/848 und den zugehorigen Durchflihrungsregelungen in der jeweils geltenden
Fassung, kann sich die Zuwendung um 40 Euro je Hektar, jedoch héchstens um 550 Euro je Betrieb, wenn
der Betriebssitz im Freistaat Sachsen liegt, zum Ausgleich der erforderlichen betrieblichen
Transaktionskosten nach Artikel 70 Absatz 4 der EU-GAP-Strategieplan-Verordnung erhdhen.

5. Sonstige Bestimmungen
5.1 Kombinationen, Mehrfachférderungen

MaBnahmen n“ach dieser Forderrichtlinie kdnnen mit MaBnahmen anderer Forderrichtlinien sowie den Oko-
Regelungen (OR) der 1. Saule (geman § 20 Absatz 1 GAP-Direktzahlungen-Gesetz — GAPDZG)
kombiniert werden.

5.1.1 Kombination mit Oko-Regelungen der 1. Saule

Zulassige Kombinationen von MaBnahmen dieser Férderrichtlinie mit Oko-Regelungen gemaB GAPDZV
sind unter https://www.lsnqg.de/oebl2023 veréffentlicht.

5.1.2 Kombination mit Forderrichtlinie AUK/2023

Geférderte Flachen nach dieser Férderrichtlinie sind nach den MaBgaben der Férderrichtlinie Agrarumwelt-
und KlimamaBnahmen (Férderrichtlinie AUK/2023) vom 4. Oktober 2022 (S&chsABI. 2023 S. 369), die
zuletzt durch die Richtlinie vom 6. Marz 2025 (SachsABI. S. 354) ge&ndert worden ist, enthalten in der
Verwaltungsvorschrift vom 4. Dezember 2023 (S&chsABI. SDr. S. S 315), in der jeweils geltenden Fassung,
férderféhig.

5.1.3 Kombination mit Forderrichtlinie ISA/2021

Eine Kombination von MaBBnahmen dieser Fdrderrichtlinie mit MaBnahmen nach der Férderrichtlinie
Insektenschutz und Artenvielfalt (Férderrichtlinie ISA/2021) vom 10. Februar 2021 (SachsABI. S. 167),
zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 4. Dezember 2023 (SachsABI. SDr. S. S 315), in der
jeweils geltenden Fassung, sind wie folgt méglich:

a) die Kombination der GrinlandmaBnahmen nach dieser Férderrichtlinie mit der GriinlandmafBnahme
I_GL nach der Forderrichtlinie ISA/2021 ist auf einer identischen Flache méglich,

b) die AckerlandmaBnahmen der Férderrichtlinie ISA/2021 |_AL 1 und I_AL 2 kénnen sich in einem
Bruttoschlag befinden, in dem auch Flachenanteile nach dieser Férderrichtlinie geférdert werden, die
jeweiligen Flachenanteile durfen sich nicht Uberlagern, die Zuwendung nach dieser Férderrichtlinie wird
nicht fir Flachenanteile der sich im Bruttoschlag befindlichen Flachen der AckerlandmaBnahmen I_AL 1
und I_AL 2 gewahrt.

5.1.4 Kombination mit Forderrichtlinie AZL/2015

Fir die nach dieser Foérderrichtlinie geférderten Flachen kann in der Regel zusétzlich eine Férderung nach
der Foérderrichtlinie Ausgleichszulage (AZL/2015) vom 22. Juni 2015 (SachsABI. SDr. S. S 308), die zuletzt
durch die Richtlinie vom 10. Marz 2025 (SachsABI. S. 358) gedndert worden ist, zuletzt enthalten in der
Verwaltungsvorschrift vom 4. Dezember 2023 (SachsABI. SDr. S. S 315) in der jeweils geltenden Fassung
beziehungsweise deren Nachfolgerichtlinie gewahrt werden. Einzelheiten kénnen dem entsprechenden
Merkblatt unter https://www.Isnqg.de/azl entnommen werden.

5.2 Verpflichtungszeitraum

Der Verpflichtungszeitraum beginnt unabhéngig vom Tag des Einganges des Teilnahmeantrages stets am
1. Januar des ersten Kalenderjahres, welches unmittelbar auf einen gultigen Teilnahmeantrag folgt (erstes
Verpflichtungsjahr), und endet zum 31. Dezember des letzten Verpflichtungsjahres.

Bei den MaBnahmen nach dieser Férderrichtlinie umfasst der Verpflichtungszeitraum grundséatzlich funf
Jahre, bei Beginn ab dem 1. Januar 2025 vier Jahre und bei Beginn ab dem 1. Januar 2026 drei Jahre.
Unabhangig von Anpassungen und Verlangerungen des Verpflichtungszeitraumes enden alle
Verpflichtungen nach dieser Richtlinie spatestens am 31. Dezember 2028.

5.2.1 Nichteinhaltung des Verpflichtungszeitraums
Fir den jahrlichen Auszahlungsantrag gelten die entsprechenden Vorgaben des Integrierten Verwaltungs-
und Kontrollsystems zum Antragsendtermin und zur Fristversdumnis. Wird ein Auszahlungsantrag nicht oder
so verspatet eingereicht, dass er nach diesen Vorschriften als unzulassig anzusehen ist, gilt der jeweils
gultige Verpflichtungszeitraum als nicht eingehalten und es ist keine Zuwendung flir das betroffene
Verpflichtungsjahr auszubezahlen. Bereits gewahrte Zuwendungen sind zurickzufordern, soweit eine
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Anhérung keine andere Entscheidung rechtfertigt.

5.3 Férderfahige Flachen
Die Zuwendung wird fir landwirtschaftliche Flachen, die der Definition geman § 4 Absatz 1 der GAPDZV
entsprechen, gewahrt.

Forderfahige Flache im Sinne dieser Férderrichtlinie sind Flachen im Gebiet des Freistaates Sachsen, die
gleichzeitig in einem Feldblock des flir Sachsen geltenden Landwirtschaftlichen Flacheninformationssystems
(LPIS) liegen. Hierzu gehdren auch angrenzende oder eingeschlossene Landschaftselemente
(Bruttoschlag), die zum jeweiligen Antrag auf Direktzahlungen und Agrarférderung anzugeben sind.

Die Zuwendung wird ausschlieBlich auf den Bruttoschldgen gewahrt, deren Bewirtschaftung den im
aktuellen Verpflichtungsjahr zulassigen Kulturarten entspricht.
5.4 Nicht forderfahige Flachen
Far nachfolgende Flachen werden keine Zuwendungen nach dieser Férderrichtlinie gewahrt:
a) aus der Erzeugung genommene Flachen, Brachen und Stilllegungsflachen sowie Flachen, die
Uberwiegend der Landschaftspflege dienen,

b) Flachen, die zu einer Anlage gehdren, die dem Wege-, StraBen-, Schienen- oder Schiffsverkehr von
Personen oder Fahrzeugen dient, mit Ausnahme beweidbarer Damme bei einer Anlage, die dem
Schiffsverkehr dient,

c) dem Luftverkehr dienende Funktionsflachen, insbesondere Roll-, Start- und Landebahnen,

d) Flachen, die flr Freizeit- oder Erholungszwecke oder zum Sport genutzt werden und hierfiir eingerichtet
sind oder in einem hierfir bestimmten Zustand erhalten werden, es sei denn, die Flache wird auBerhalb
der Vegetationsperiode fir den Wintersport genutzt,

e) Parkanlagen, Ziergérten,
f)  Flachen auf Truppeniibungsplétzen, soweit die Flachen vorrangig militérisch genutzt werden,

g) Flachen, auf denen sich Anlagen zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie befinden, es sei denn, die
antragstellende Person weist nach, dass es sich um eine Agri-Photovoltaik-Anlage geman § 12
Absatz 5 GAPDZV handelt,

h) Deponien vor Ablauf der Stilllegungsphase,

i) Betriebsgelande, Gewerbegebiete, allgemein der gewerblichen Nutzung dienende Fléchen,

i) Kompensationsflachen entsprechend der bau- und naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und

k) Deiche, es sei denn, dass eine der MaBnahme konforme Bewirtschaftung uneingeschrankt méglich ist.
5.5 Flachenzu- und -abgénge

Der Flachenumfang der jahrlich beantragten Fldchen nach dieser Férderrichtlinie kann von Jahr zu Jahr

unterschiedlich sein. Der Verpflichtungszeitraum gilt als eingehalten, wenn mit jedem Auszahlungsantrag
mindestens ein Bruttoschlag nach dieser Férderrichtlinie beantragt wird.

5.6 Flacheniibergang

Gehen wéhrend des Verpflichtungszeitraumes der ganze Betrieb auf eine oder mehrere andere Personen
Uber und wird der Abgang der Bewilligungsbehdrde rechtzeitig (spatestens mit dem folgenden
Auszahlungsantrag) angezeigt, missen die Beglnstigten die erhaltenen Zuwendungen nicht
zurlckerstatten. Dies gilt unabhangig davon, ob der Gibernehmende Betrieb die Verpflichtung Gbernimmt
oder nicht.

Verpflichtungsibergabe und -Gibernahme sind bei der zustandigen Bewilligungsstelle anzuzeigen.
5.7 Flachenentzug

Werden die Beglinstigten infolge von Flurbereinigungsverfahren oder anderweitigen 6ffentlichen oder von
den zustandigen Behdrden anerkannten Bodenordnungsverfahren oder Planfeststellungsverfahren an der
Erfullung ihrer eingegangenen Verpflichtung gehindert, so treffen die Beteiligten die erforderlichen
Vorkehrungen, um die Verpflichtungen an die neue Lage des Betriebes anzupassen. Erweist sich eine
solche Anpassung als unmdglich, so endet die Verpflichtung, ohne dass fiir den tatsachlichen
Verpflichtungszeitraum eine Rickzahlung gefordert wird.

5.8 Férderausschliisse
MaBnahmen, zu deren Durchflihrung oder Unterlassung die Begtinstigten auf Grund von rechtlichen

Bestimmungen verpflichtet sind, sind von einer Férderung nach dieser Férderrichtlinie ausgeschlossen.
Hierzu z&hlen auch Kompensationsverpflichtungen nach Bau- und Naturschutzrecht.

Neben einer Flachenférderung nach dieser Férderrichtlinie darf geman Artikel 36 Unterabsatz 1 Verordnung
(EU) 2021/2116 keine andere Finanzierung aus dem Unionshaushalt fiir dieselben Férderverpflichtungen in
Anspruch genommen werden.
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Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Férderungen im Rahmen von ,Qualitatsregelungen fir Agrarerzeugnisse
und Lebensmittel* nach Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe ¢ der Verordnung (EU) 2021/2115 ist ausgeschlossen.

5.9 Anwendung Baseline
Soweit in dieser Férderrichtlinie keine abweichenden Regelungen getroffen werden, sind:

a) die Grundanforderungen an die Betriebsfiihrung sowie die Standards fiir die Erhaltung von Flachen in
gutem landwirtschaftlichen und dkologischen Zustand (GLOZ) nach Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 13 in
Verbindung mit Anhang Ill der Verordnung (EU) 2021/2115,

b) die einschlagigen Kriterien und Mindesttatigkeiten geman Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU)
2021/2115 und Punkt 4.1.1 des GAP-Strategieplans,

c) die einschlagigen Mindestanforderungen fiir den Einsatz von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln und
d) sonstige einschlagige verpflichtende Anforderungen des nationalen Rechts
einzuhalten.

5.10 Anwendung Konditionalitat und soziale Konditionalitat

Das System zur Durchfiihrung und Kontrolle der Einhaltung verbindlicher Grundanforderungen gilt geman
Artikel 83 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/2116 und die Anforderungen bezlglich
geltender Arbeits- und Beschaftigungsbedingungen oder Arbeitgeberverpflichtungen geman Artikel 14
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/2115 auch fir die Flachenférderung nach Artikel 70 der Verordnung
(EU) 2021/2115 und daher ebenso fir Umwelt-, Klima- und andere Bewirtschaftungsverpflichtungen.

Damit sind durch die Begiinstigten die Grundanforderungen an die Betriebsflihrung geman dem Unionsrecht
und die im GAP-Strategieplan in Verbindung mit dem GAP-Konditionalitaten-Gesetz ( GAPKondG) und der
GAP-Konditionalitaten-Verordnung ( GAPKondV) festgelegten Standards flr die Erhaltung von Flachen in
gutem landwirtschaftlichen und &kologischen Zustand nach Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 13 in Verbindung
mit Anhang Il der Verordnung (EU) 2021/2115 sowie die Anforderungen an die soziale Konditionalitét nach
Artikel 14 in Verbindung mit Anhang IV der Verordnung (EU) 2021/2115 einzuhalten.

5.11 Hohere Gewalt und auBergewohnliche Umstande

In Fallen hdherer Gewalt geman Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/2116 kann die
Bewilligungsbehdérde Ausnahmen von den eingegangenen Férderverpflichtungen zulassen. Félle hdherer
Gewalt oder auBergewdhnlicher Umsténde sind der Bewilligungsbehdrde mit entsprechenden Nachweisen
innerhalb von 15 Werktagen ab dem Zeitpunkt, ab dem die Beglnstigten hierzu in der Lage sind,

mitzuteilen. Unbeschadet besonderer Umsténde des Einzelfalls ist héhere Gewalt insbesondere in folgenden
Féllen anzunehmen:

a) der Tod der Beglinstigten
b) langer andauernde Berufsunfahigkeit der Beglinstigten

c) die Enteignung des gesamten Betriebes oder eines wesentlichen Teils davon, soweit diese Enteignung
am Tag der Einreichung des Antrags nicht vorherzusehen war

d) eine schwere Naturkatastrophe oder ein schweres Wetterereignis, die beziehungsweise das den Betrieb
erheblich in Mitleidenschaft zieht

e) die unfallbedingte Zerstérung von Stallgebauden des Betriebes

f) eine Tierseuche, der Ausbruch einer Pflanzenkrankheit oder das Auftreten eines Pflanzenschéadlings,
die beziehungsweise der den gesamten Tier- beziehungsweise Pflanzenbestand der Begiinstigten oder
einen Teil davon betrifft.

Zu den auBergewdhnlichen Umstanden kénnen insbesondere auBergewdhnliche Wetterereignisse gehdéren.
5.12 Anwendung Revisionsklausel bei Anpassungen

Nach Artikel 70 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2021/2115 ist in die aufgrund dieser Férderrichtlinie
ergehenden Bewilligungsbescheide eine Revisionsklausel aufzunehmen, wonach bei Anderungen der
einschlagigen verpflichtenden Standards, Anforderungen oder Auflagen gemaf Artikel 70 Absatz 3 der
Verordnung (EU) 2021/2115 die Inhalte der Verpflichtungen dieser Férderrichtlinie so angepasst werden
kénnen, dass diese weiterhin Uber den Vorgaben nach Artikel 70 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/2115
liegen. Wird eine solche Anpassung von den Beglinstigten nicht akzeptiert, so endet die Verpflichtung, ohne
dass fur den tatsachlichen Verpflichtungszeitraum eine Ruckzahlung der im Rahmen dieser Verpflichtung
geleisteten Zahlungen gefordert wird.

Die aufgrund dieser Forderrichtlinie erlassenen Bewilligungsbescheide enthalten geman Artikel 70 Absatz 7
der Verordnung (EU) 2021/2115 des Weiteren eine entsprechende Revisionsklausel, wonach die Umwelt-,
Klima- und anderen Bewirtschaftungsauflagen bei Verpflichtungen, die liber den Zeitraum der jetzigen
Forderperiode beziehungsweise des gultigen GAP-Strategieplans hinausgehen, an den Rechtsrahmen der
nachsten Forderperiode angepasst werden kénnen.
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5.13 Kommunikation

Die Begunstigten haben die Vorgaben hinsichtlich Kommunikationsmaterial gemaf Artikel 5 und 6 in
Verbindung mit Anhang Il und Ill der Durchfihrungsverordnung (EU) 2022/129 zu erfillen, sofern sie
Kommunikationstatigkeiten im Zusammenhang mit der Durchfihrung einer MaBBnahme dieser
Forderrichtlinie ausfihren.

5.14 Aufbewahrungsfrist
Grundsatzlich sind alle im Zusammenhang mit der Férderung bedeutsamen Unterlagen fir die Dauer von
sechs Jahren nach Ablauf des Verpflichtungszeitraums aufzubewahren.

lil.
Verfahrensregelungen

1. Zustandige Behérde
Antrags- und Bewilligungsbehdrde ist das Sachsische Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
2. Antragstellung, Bewilligung und Auszahlung

2.1 Antragstellung
211 Teilnahmeantrag

Fir die Gewéhrung einer Zuwendung nach dieser Férderrichtlinie ist ein Teilnahmeantrag vor Beginn der
Verpflichtungen notwendig.

Die Antragstellung erfolgt Giber das webbasierte Antragsportal DIANAweb unter
https://www.diana.sachsen.de. Der Teilnahmeantrag ist bis 15. Dezember des Jahres vor dem ersten
Verpflichtungsjahr bei der Bewilligungsbehérde zu stellen (Ausschlussfrist). Absatz 1 gilt nicht fir
Verpflichtungen, die nach dem 1. Januar 2026 begrindet werden.

2.1.2 Auszahlungsantrag

Mit Beginn der Verpflichtung sind jahrliche Auszahlungsantrage im gesamten Verpflichtungszeitraum im
Rahmen des Antrages auf Direktzahlungen und Agrarférderung Uber das webbasierte Antragsportal
DIANAweb unter https://www.diana.sachsen.de zu stellen. Die Auszahlungsantrdge missen bis 15. Mai des
aktuellen Verpflichtungsjahres bei der Bewilligungsbehérde eingegangen sein. Der Auszahlungsantrag ist
verspatungs- und verfristungsrelevant.

Mit dem Auszahlungsantrag wird von den Beglinstigten die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen
bestatigt.

2.2 Bewilligungsverfahren
2.2.1 Bestatigung zum Teilnahmeantrag

Die Bewilligungsbehdérde priift die Antragsangaben und bestéatigt die Teilnahme am Programm einschlieBlich
des Verpflichtungszeitraums. Antragstellende, deren Antragen nicht entsprochen werden kann, erhalten eine
Ablehnung unter Angabe der die Entscheidung tragenden Griinde.

2.2.2 Bewilligung Auszahlungsantrag

Die Bewilligungsbehdrde entscheidet nach Abschluss der Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen mit einem
schriftlichen Bewilligungsbescheid Uiber die Gewahrung sowie Uiber die Héhe der Zuwendung.

Antragstellende, deren Auszahlungsantragen nicht oder nicht vollstdndig entsprochen wurde, erhalten einen
Teilablehnungs- oder Ablehnungsbescheid unter Angabe der die Entscheidung tragenden Grinde.

23 Auszahlungsverfahren

Fir die Férderung nach dieser Férderrichtlinie gilt, dass vor jeder Auszahlung durch die
Bewilligungsbehdrde zu prifen ist, ob fallige Rickforderungen oder Sanktionen des Freistaates Sachsen
aus dem Européischen Garantiefonds fur die Landwirtschaft (EGFL) oder dem Europaischen
Landwirtschaftsfonds fir die Entwicklung des landlichen Raums (ELER) gegen die Beglinstigten bestehen.
Bestehen diese, ist in der Regel der fallige Rickforderungsbetrag beziehungsweise der Sanktionsbetrag mit
dem anstehenden Auszahlungsbetrag zu verrechnen.

Zur Vermeidung unbilliger Harten besteht die Méglichkeit, einen Antrag auf teilweise Verrechnung bei der
Bewilligungsbehdrde zu stellen.

Die Auszahlung erfolgt durch die Hauptkasse des Freistaates Sachsen in einem automatisierten Verfahren.
3. Kontrollverfahren

Das Sachsische Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie kontrolliert insbesondere, ob:

a) die Antrage vollstandig sind und fristgerecht eingereicht wurden

b) die Férdervoraussetzungen und Férderverpflichtungen eingehalten werden und
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c) keine Mehrfachférderung erfolgt.

Die Férdervoraussetzungen und Férderverpflichtungen werden im Rahmen von Verwaltungskontrollen sowie
im Rahmen des Flachenlberwachungssystems (AMS) Uberprift. Die mittels Sentinel-Satellitenbildern
kontrollierbaren Prifinhalte werden flachendeckend kontrolliert. Die Prifinhalte, die nicht mittels Sentinel-
Satellitenbildern auswertbar sind, werden stichprobenbasiert innerhalb des Verpflichtungszeitraumes durch
Vor-Ort-Kontrollen Uberprift. Diese kdnnen durch Beibringung von geeigneten Nachweisen erfolgen oder
erganzt werden.

Die Feststellung der férderféahigen Flachen erfolgt im Rahmen des InVeKoS.
4, Ablehnung, Kiirzung, Sanktionierung, Riickforderung und Verzinsung

Es gelten die Vorschriften der Européaischen Union zu Ablehnungen, Riicknahmen und Sanktionen,
insbesondere der Artikel 57, 59, 62, 84 f. und 88 f. der Verordnung (EU) 2021/2116 und die Artikel 7 ff. der
delegierten Verordnung (EU) 2022/1172 sowie die nationalen Umsetzungsregelungen und § 1 des Gesetzes
zur Regelung des Verwaltungs- und des Verwaltungszustellungsrechts fir den Freistaat Sachsen in
Verbindung mit den §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, in der jeweils geltenden Fassung.

Stellt die Bewilligungsbehdrde fest, dass die Beglinstigten nicht alle Flachen geman Artikel 8 der
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2022/1173 angegeben haben oder liegen Ubererklarungen vor, wird
entsprechend §§ 43 und 44 GAPInVeKoSV die Auszahlung ganz oder teilweise abgelehnt oder die
Foérderung ganz oder teilweise zurickgenommen.

Stellt die Bewilligungsbehdrde fest, dass andere Férdervoraussetzungen oder Férderverpflichtungen als
GroBe der Flache nicht erflllt sind, wird auf der Grundlage des Artikels 57 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2021/2116 die Auszahlung abgelehnt oder die Férderung ganz oder teilweise geman § 1 des Gesetzes zur
Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts fir den Freistaat Sachsen in
Verbindung mit §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zuriickgenommen. Dabei sind nach
Artikel 59 Absatz 5 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2021/2116 Schwere, Ausmal3, Dauer und Haufigkeit
des VerstoBes zu beriicksichtigen.

Ein Versto3 gegen die Grundanforderungen an die Betriebsflihrung (GAB) gemaf Unionsrecht und die auf
nationaler Ebene aufgestellten Standards fiir die Erhaltung von Flachen in gutem landwirtschaftlichen und
dkologischen Zustand (GLOZ) nach Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 13 in Verbindung mit Anhang 1l der
Verordnung (EU) 2021/2115 oder gegen die Anforderungen beziiglich geltender Arbeits- und
Beschéaftigungsbedingungen oder Arbeitgeberverpflichtungen nach Artikel 14 Absatz 1 in Verbindung mit
Anhang IV der Verordnung (EU) 2021/2115 aufgrund einer unmittelbar der begtinstigten Person
anzulastenden Handlung oder Unterlassung flihrt nach den Artikeln 12 Absatz 2 bzw. Artikel 14 Absatz 3 der
Verordnung (EU) 2021/2115, den Artikeln 83 ff. sowie 87 ff. der Verordnung (EU) 2021/2116, der Artikel 6 ff.
der delegierten Verordnung (EU) 2022/1172, den §§ 21 ff. GAPKondG und §§ 31 ff. GAPKondV dazu, dass
der Gesamtbetrag der in dem betreffenden Kalenderjahr zu gewahrenden Férderung gekiirzt oder keinerlei
Zahlung geleistet wird.

Neben der Rickforderung von zu Unrecht gezahlten Betragen werden Zinsen geman § 49 a Absatz 3 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes erhoben.

GemanB Artikel 59 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2021/2116 in Verbindung mit § 14
GAPInVeKoSG kann die Bewilligungsbehdrde in folgenden Fallen ganz oder teilweise auf die Riickzahlung
beziehungsweise Sanktion der Zuwendung verzichten:

a) wenn der VerstoB auf hbhere Gewalt oder auBergewdhnliche Umsténde zuriickzufihren ist,

b) wenn der Verstol3 auf einen Fehler der Bewilligungsbehdrde oder einer anderen Behérde
zurtickzufuhren ist und wenn der Fehler fir die beglinstigte Person nach verniinftiger Einschatzung nicht
erkennbar war,

c) wenn die beglnstigte Person die Bewilligungsbehérde davon lberzeugen kann, dass sie nicht die
Schuld fiir den Versto3 gegen die Bedingungen der Férderung tragt, oder wenn die
Bewilligungsbehérde auf andere Weise zu der Uberzeugung gelangt, dass die begiinstigte Person keine
Schuld tragt,

d) wenn der VerstoB3 geringfligigen Charakter hat.
5. Transparenz

Bei MaBnahmen, die aus Mitteln des Europaischen Garantiefonds flr die Landwirtschaft (EGFL) oder des
Européischen Landwirtschaftsfonds fur die Entwicklung des landlichen Raums (ELER) finanziert werden,
verdffentlicht der Freistaat Sachsen aufgrund von Artikel 98 der Verordnung (EU) 2021/2116 und der

Artikel 58 sowie Artikel 59 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2022/128 die Informationen zu Namen und
Gemeinde der Beglnstigten, gegebenenfalls einschlieBlich der Informationen lber Gruppen, denen die
Begunstigten geman Artikel 59 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2021/2116 angehéren, den MaBnahmencode,
maBnahmenbezogen das spezifische Ziel, das Anfangs- und das Enddatum, die Betrage fur den EGFL, den
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ELER einschlieBlich der Kofinanzierung sowie die entsprechenden Gesamtbetrage einschlieBlich des EU-

Gesamtbetrages.
V.
Inkrafttreten und Ubergangsvorschriften
1. Diese Forderrichtlinie tritt mit Unterzeichnung in Kraft.
2. Gleichzeitig tritt die Férderrichtlinie Okologischer/Biologischer Landbau — FRL OBL/2015 —vom 22. Juni

2015 (SachsABI. SDr. S. S 301), die zuletzt durch die Richtlinie vom 30. April 2021 (S&chsABI. S. 545)
gedndert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2021 (S&chsABI. SDr.
S. S 239), bis auf Ziffer Ill, Nummern 3 und 4 auB3er Kraft.

3. Fur Antrage, die aufgrund der FRL OBL/2015 im Jahr 2022 gestellt wurden, finden die Ziffer Ill, Nummern 3
und 4 der FRL OBL/2015 weiterhin Anwendung.

Dresden, den 4. Oktober 2022

Der Staatsminister fir Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Wolfram Giinther

Anlage
(zu Ziffer | Nummer 1)

Rechtsgrundlagen
Es gelten insbesondere die nachfolgenden Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung:

1. die OLG-Durchfiihrungsverordnung vom 26. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 206),

2. die Verordnung (EU) 2018/848 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 Uber die
6kologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ékologischen/biologischen Erzeugnissen
sowie zur Aufthebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates (ABI. L 150 vom 14.6.2018, S. 1), die
durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/405 der Kommission vom 13. Dezember 2024 (ABI. L 405 vom
26.2.2025, S. 1) geandert worden ist,

3. das Oko-Landbaugesetz vom 7. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2358), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 17. August 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 219) geandert worden ist,

4. die Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. September
2024 Uber die Haushaltsordnung fur den Gesamthaushaltsplan der Union,

5. die Verordnung (EWG, EuroATOM) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln flr
die Fristen, Daten und Termine (ABI. L 124 vom 8.6.1971, S. 1),

6. die Verordnung (EU) 2021/2115 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit

Vorschriften fur die Unterstitzung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu
erstellenden und durch den Européischen Garantiefonds fiir die Landwirtschaft (EGFL) und den
Européischen Landwirtschaftsfonds fir die Entwicklung des landlichen Raums (ELER) zu finanzierenden
Strategieplane (GAP-Strategiepléane) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 (ABI. L 435 vom 6.12.2021, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU)
2024/1468 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 (ABI. L 1468 vom 24.5.2024,

S. 1) gedndert worden ist,

7. GAP-Strategieplan 2023—2027 fiir die Bundesrepublik Deutschland, genehmigt mit Durchfiihrungsbeschluss
der Européischen Kommission vom 21. November 2022 (CCl: 2023DEO6AFSP001),
8. die Verordnung (EU) 2021/2116 des Européischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 Uber

die Finanzierung, Verwaltung und Uberwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013, die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/1468 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 (ABI. L 1468 vom 24.5.2024, S. 1) geandert worden ist,

9. die Delegierte Verordnung (EU) 2022/127 der Kommission vom 7. Dezember 2021 zur Ergénzung der
Verordnung (EU) 2021/2116 des Européischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften fur die
Zahlstellen und anderen Einrichtungen, die Finanzverwaltung, den Rechnungsabschluss, Sicherheiten und
die Verwendung des Euro (ABI. L 20 vom 31.1.2022, S. 95), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung
(EU) 2025/310 der Kommission vom 5. Dezember 2024 (ABI. L 310 vom 12.2.2025, S. 1) geéndert worden
ist,

10. die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1172 der Kommission vom 4. Mai 2022 zur Erganzung der
Verordnung (EU) 2021/2116 des Europaischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des integrierten
Verwaltungs- und Kontrollsystems im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Verhangung und
Berechnung von Verwaltungssanktionen im Bereich der Konditionalitét (ABI. L 183 vom 8.7.2022, S. 12), die
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durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/744 der Kommission vom 2. Februar 2023 (ABI. L 99 vom
12.4.2023, S. 1) geéndert worden ist,

die Durchfuhrungsverordnung (EU) Nr. 2022/128 der Kommission vom 21. Dezember 2021 mit
Durchfuhrungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2021/2116 des Europaischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich der Zahlstellen und anderen Einrichtungen, der Finanzverwaltung, des Rechnungsabschlusses,
der Kontrollen, der Sicherheiten und der Transparenz (ABI. L 20 vom 31.1.2022, S. 131), die durch die
Durchfihrungsverordnung (EU) 2023/2773 der Kommission vom 13. Dezember 2023 (ABI. L 2773 vom
14.12.2023, S. 1) gedndert worden ist,

die Durchfuhrungsverordnung (EU) Nr. 2022/1173 der Kommission vom 31. Mai 2022 mit
Durchfiihrungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2021/2116 des Européischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik
(ABI. L 183 vom 8.7.2022, S. 23), die durch die Durchfiihrungsverordnung (EU) 2024/2202 der Kommission
vom 4. September 2024 (ABI. L 2202 vom 5.9.2024, S. 1) geandert worden ist,

die Durchfiihrungsverordnung (EU) 2022/129 der Kommission vom 21. Dezember 2021 mit Vorschriften fiir
Interventionskategorien fiir Olsaaten, Baumwolle und Nebenerzeugnisse der Weinbereitung geman der VO
(EU) 2021/2115 des Europaischen Parlaments und des Rates sowie fiir die Anforderungen hinsichtlich
Information, Offentlichkeitsarbeit und Sichtbarkeit im Zusammenhang mit der Unterstiitzung der Union und
den GAP-Strategieplanen (ABI. L 20 vom 31.1.2022, S. 197), geé&ndert durch die Durchfiihrungsverordnung
(EU) 2024/194 der Kommission vom 8. Januar 2024 (ABI. L vom 9.1.2024, S. 1),

das GAP-Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem-Gesetz ( GAPInVeKoSG) vom 10. August 2021
(BGBI. 1 S. 35283; 2022 | S. 2262),

die Verordnung zur Durchfiihrung des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems ( GAPInVeKoS-
Verordnung) vom 19. Dezember 2022 (BAnz AT 19.12.2022 V1), die durch Artikel 1 der Verordnung vom
30. April 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 128) geéndert worden ist,

das GAP-Direkizahlungen-Gesetz (GAPDZG) vom 16. Juli 2021 (BGBI. | S. 3003; 2022 | S. 2262), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 166) geandert worden ist,

die GAP-Direktzahlungen-Verordnung ( GAPDZV) vom 24. Januar 2022 (BGBI. | S. 139; 2022 | S. 2287),
die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 396) geandert worden ist,

das GAP-Konditionalitdten-Gesetz ( GAPKondG) vom 16. Juli 2021 (BGBI. | S. 2996; 2022 | S. 2262), das
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. November 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 356) geandert worden ist,

die GAP-Konditionalitaten-Verordnung ( GAPKondV) vom 7. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2244), die zuletzt
durch Artikel 2 der Verordnung vom 30. April 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 128) geandert worden ist,

die Sachsische GAP-Umsetzungsverordnung vom 2. Januar 2023 (SachsGVBI. S. 8), die zuletzt durch die
Verordnung vom 26. Juni 2025 (SachsGVBI. S. 325) geandert worden ist,

der Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der Agrarstruktur und des Kiistenschutzes*”
(GAK-Rahmenplan),

das Gesetz Uber die Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der Agrarstruktur und des Kiistenschutzes*
( GAK-Gesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBI. | S. 1055), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBI. | S. 2231) geandert worden ist,

§ 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungs- und des Verwaltungszustellungsrechts fiir den Freistaat
Sachsen vom 19. Mai 2010 (SachsGVBI. S. 142), das durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31. Januar 2024
(SachsGVBI. S. 83) gedndert worden ist, in Verbindung mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. | S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 236) geandert worden ist.

Anderungsvorschriften
Richtlinie des Sachsischen Staatsministeriums fiir Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
zur Anderung der Férderrichtlinie Okologischer/Biologischer Landbau

vom 16. Oktober 2023 (SachsABI. S. 1420)

Zweite Richtlinie des Séchsischen Staatsministeriums fir Energie, Klimaschutz, Umwelt und
Landwirtschaft zur Anderung der Férderrichtlinie Okologischer/Biologischer Landbau

vom 23. August 2024 (SachsABI. S. 1041)

Dritte Richtlinie des Sachsischen Staatsministeriums fir Umwelt und Landwirtschaft zur Anderung der
Férderrichtlinie Okologischer/Biologischer Landbau im Freistaat Sachsen

vom 6. Marz 2025 (S&chsABI. S. 356)
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Vierte Richtlinie des Sachsischen Staatsministeriums fiir Umwelt und Landwirtschaft zur Anderung der
Forderrichtlinie Okologischer/Biologischer Landbau

vom 15. Dezember 2025 (SachsABI. S. 55)

Zuletzt enthalten in

Verwaltungsvorschrift des Sachsischen Staatsministeriums fir Umwelt und Landwirtschaft Gber die
geltenden Verwaltungsvorschriften des Staatsministeriums fir Umwelt und Landwirtschaft

vom 4. Dezember 2025 (SachsABI. SDr. S. S 280)

http://web:3000

Fassung vom 15.12.2025

Seite 10 von 10



	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung des Ökologischen/Biologischen Landbaus im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ökologischer/Biologischer Landbau – FRL ÖBL/2023)
	I. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen
	II. Förderung
	III. Verfahrensregelungen
	IV. Inkrafttreten und Übergangsvorschriften
	Anlage (zu Ziffer I Nummer 1)
	Rechtsgrundlagen


	Änderungsvorschriften
	Zuletzt enthalten in

